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Druck und Verlag der Buchdruckerei
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Eduard Schicke ! in Oberlahnstein.

Zweite » Blatt.

Bekanntmachu « G
Der Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele

und Fette hat mit meiner Zustimmung die durch Berpflich-
tungsschein mit den Margarine - und Speisefettfabriken so¬
wie dem Margarine - und Speisefetthandel vereinbarten
Troß - und Kleinhandelspreise mit Wirkung vom 15 . März
1916 wie folgt geändert:

Die Großhandelspreise dürfen für Margarine auf 1,83
die für Speisefette aller Art mit 100 v. H. Fettgehalt,

wie Schmelzmargarine , Pflanzenfett , Kunstspeisefett usw.
auf 2,15 M,  die Kleinhandelspreise für den unmittelbaren
Bezug der Verbraucher bei Margarine auf 2 Jl  und bei
Speisefetten aller Art mit 100 v. H. Fettgehalt auf 2,32 Jl
— sämtliche Preise für das Pfund berechnet — erhöhtwerden.

Durch diese Bekanntmachung werden die Angaben in
den Verpflichtungsscheinen in der oben angegebenen Weise
geändert , so daß der Absatz zu den neuen Preisen vom 1b.
März morgens ohne besondere Bekanntmachung durch den
Kriegsausschuß oder die Margarinefabriken erfolgt.

Berlin,  den 12. März 1916.
Der Reichskanzler.

Im Aufträge : gez. F r h r . v o n S t e i n.

Wird veröffentlicht.
St . Goarshausen , den 31. März 1916.

Der Königliche Landrat.
_ Berg,  Geheimer Regierungsrat.

Bekanntmachung
Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister der geist¬

lichen und Unterrichts -Angelegenheiten bestimme ich im An¬
schluß an den Runderlaß vom 7. Februar 1890, M . d. q. A.
300, M . 112 U. 1; M . d. I . 390 II —, daß außer den Di¬
rektoren der Königlichen Universitätskliniken auch den Di¬
rektoren der Königlichen pathologisch-anatomischen Univer-
fitätsinstitute die Berechtigung erteilt wird , die für die Aus¬
fertigung von Leichenpässen erforderliche Bescheinigung
über die Todesursache und darüber auszustellen , daß ge¬
sundheitliche Bedenken gegen die Beförderung der Leiche
nicht, vorliegen.

Berlin,  den 11. März 1916.
Der Minister des Innern.
Im Aufträge : Freund.

Wird im Anschluß an die Bekanntmachung vom 28.
Februar 1890 (Reg .-Amtsblatt S . 97, Amtsblatt für den
Stadt - und Landkreis Frankfurt a . M ., S . 111) veröffent¬
licht.

Wiesbaden,  den 17. März 1916.
Der Regierungspräsident.

I . B .: v. Gizycki.

Wird veröffentlicht.
Vl . Goarshausen , den 29. März 1916.

Der Königliche Landrat.
_ Berg,  Geheimer Regierungirat.

Bekanntmachung
Vom 8. dis 13. April 1916 werden im Kreise St . Gv-

»rstzausen Kontrolversammlungen abgehalten werden.
;:l An denselben haben teilzunehmen:

1- sämtliche Unteroffiziere und Mannschaften
. der Reserve,

d) der Land - und Seewehr 1. und 2 . Aufgebots,
ch der Ersatzreserve,

' : ^ ch des ausgebildeten Landsturms 2 . Aufgebots;

2 . sämtliche ausgehobene unausgebildeten Landsturmpflich¬
tigen 1. und 2. Aufgebots , einschließlich der im Jahre
1897 geborenen;

3 . sämtliche Rekruten;
4 . sämtliche zur Disposition der Ersatzbehörden entlassenen

Mannschaften;
5 . von den früher als dauernd untauglich bezeichneten oder

als dauernd ganzinvalide anerkannten ansgebildeten
und unausgebildeten Mannschaften:

a) die in den Jahren 1895 bis einschließlich 1876 ge¬
borenen und jetzt als tauglich bezeichnet oder aus¬
gehoben worden sind;

d) die am 8. September 1870 und später geborenen
Beamten , die jetzt als tauglich bezeichnet oder aus¬
gehoben worden sind;

6 . sämtliche dem Heere oder der Marine angehörenden Per¬
sonen, die sich zur Erholung , wegen Krankheit oder aus
anderen Gründen auf Urlaub befinden und so weit
marschfähig sind, daß sie den Koutrollplatz erreichen
können.

Die Kontwllversammlungen finden wie folgt statt:
Konttollplatz Oberlahnstein , Marktplatz,

am Sonnabend , den 8, April 1916 , vorm. 8y2 Uhr,
die Mannschaften aus Oberlahnstein , mit Ausnahme der
unter Ziffer 5 bezeichneten, die sich um 11 Uhr zu gestellen
haben;

am Sonnabend , den 8. April 1916 , vorm . 11 Uhr,
die unter Ziffer 5 bezeichneten Mannschaften aus Oberlahn¬
stein und alle Mannschaften aus Friedrichssegen , Frücht,
Miellen und Nievern;

am Sonnabend , den 8. April 1916 , nachm. 3 Uhr,
die Mannschaften aus Niederlahnftein.

Koutrollplatz Braubach , Rheinallee,
am Montag , den 10. April 1916, vorm . 9y2 Uhr,

die Mannschaften aus den Orten : Braubach und Osterspai.
Kontrollplatz Camp, am Rhein,

am Montag , den 10. April 1916, nachm. V/2 Uhr,
die Mannschaften aus den Orten : Camp , Dahlheim , Filsen
und Lykershausen.

Kontrollplatz St . Goarshausen , am Rhein vor dem
Landratsamt,

am Dienstag , den 11. April 1916 , vorm . 9 Uhr,
die Mannschaften aus den Orten : Ehrenthal , Kestert, Lier-
schied, Nochern, Prath , Wellmich, Weyer , Auel , Niederwall¬
menach, Patersberg , Reichenberg, Reitzenhain und St . Go¬
arshausen.

Kontrollplatz Caub , Schulhof,
Dienstag , den 11. April 1916, nachm. 2*4 Uhr,

die Mannschaften aus den Orten : Bornich , Caub , Dör¬
scheid, Rettershain , Sauerthal und Weisel.

Kontrollplatz Dachsenhausen, an der Kirche,
Mittwoch, den 12. April 1916, vorm. 11 Uhr,

die Mannschaften aus den Orten : Dachsenhausen , Gem-
merich, Eschbach, Hinterwald , Kehlbach, Oberbachheim, Nie¬
derbachheim und Winterwerb.

Kontrollplatz Nastätten , Turnplatz , Bogeler Chaussee,
neben der Landesbank,

am Mittwoch, den 12. April 1916 , nachm. 3 Uhr,
die Mannschaften aus den Orten : Berg , Bettendorf , Bogel,
Buch, Casdorf , Diethardt , Ehr , Endlichhofen, Himmig¬
hofen, Holzhausen a. d. Haide , Hunzel, Lautert u . Nastätten;

am Donnerstag , den 13. April 1916, vorm . 9 Uhr,
die Mannschaften aus den Orten : Lipporn , Marienfels,
Miehlen Münchenroth , Oberwallmenach , Obertiefenbach,
Oelsberg , Pisslghofen , Ruppertshofen , Strüth , Welterod,
und Weidenbach.

Zugleich wird zur Kenntnis gebracht:
1. Die Mannschaften aus Fachbach nehmen am 19. 4 . 16

vorm . 9y2 Uhr an der Kontrollversammlung in Bad
Ems teil.

54. Zahrpm.

4.

2. Eine besondere Beorderung durch christlichen Befehl tu
folgt nicht; diese öffentliche Bekanntmachung ist der Be,
orderung gleich zu erachten;

3. Wer zur Kontrollversammlung nicht erscheint oder mtf#
Erlaubnis an einer anderen als der für ihn befohlene»
teilnimmt , wird nach den Kriegsgesetzen bestraft.
Wer durch Krankheit am Erscheinen behindert ist , hat eü»
von der Ortspolizeibehörde beglaubigtes Gesuch mit der«
Militärpapieren dem Bezirksfeldwebel baldigst einzu«
reichen.

5. Jeder muß seine Militärpapiere bei sich haben.
6. Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, datz

die Mannschaften gemäß § 38 81 des Reichsmilitärgv,
setzes« ährend des ganzen Tages , an dem die Kontroll»
Versammlung staltfindet,*zum aktiven Militär gehöre«
und den Kriegsgesetzen unterworfen sind.

Als Vorgesetzte der Mannschaften sind alle Militärper»
sonen anzusehcn, die im aktiven Dienst ihre Borgesvhten
sein würden.

Auf die Landfturmpflichtigen finden die für die Saad»
und Secwehr geltenden Vorschriften Anwendung ; insbeson¬
dere sind auch sie den Militärstrafgesetzen und der Diszipli¬
narstrafordnung unterworfen.

Oberlahn stein,  den 22. März 1916.
Königliches Bezirkskommands.

Wird veröffentlicht.
Die Herren Bürgermeister des Kreises werden ersucht,

diese Bekanntmachung wiederholt in ortsüblicher Weise zur
Kenntnis zu bringen und die auf alleinstehenden Betriebe »,
Höfen und Mühlen wohnenden Leute , zu benachrichtigen.
Ferner haben die Herren Bürgermeister dem Bezirksfeld-
webel auf dem Konttollplatz vor dem Beginn der Kontroll¬
versammlung eine Liste über die am Tage der betr . Kon¬
trollversammlung ans Urlaub befindlichen Militärpersonen
nach folgendem Muster abliefern zu lassen^ _

Bemerkt wird noch, daß unter „Beurlaubte " Militär-
Personen nur solche zu verstehen sind, die bereits zum Hee¬
resdienst eingezogen find und sich auf Urlaub befinden.

' St . Goarshausen , den 24 . März 1916.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Geheimer Regieruugsr «!.
Gerneinde . .

Liste
der hier aus Urlaub befindlichen Heeresangehörige« .

Dienst¬
grad

Bor - und
Familien¬

namen

Geburtstag
und
-Ort

Jetziger
Truppenteil

Beürkssrl
von wann
bis wann?

Bekanntmachung
betreffend den Verkauf von sich nicht zur Schlachtung

eignendem Bieh.
Vieh, welches sich nicht zur Schlachtung eignet fragen¬

des und unreifes Vieh) und das von der heimischen La »d-
wirtschaft abgestoßen wird , ohne daß es etwa an anderen
Stellen im Inland zur Weiternutzung zur Zeit unterge¬
bracht werden kann, wird jederzeit von der Anfkaufsstelle
für Rindvieh , Berlin , Abgeordnetenhaus , aufgekaust.

Frankfurt  a . M ., 30 . März 1916.
Biehhandelsverband für den Regierungsbezirk Wiesbad « .

Der Borstand.
vonBernus,  Königlicher Landrat.

BelMniMchung
Nr . B. I . 2354/1 . 16. K.R .A.,

ktreffevd Beschlagüllhme und Bestanoserhebliug von
Altsminr, GMwiadfäüen tutb Regenerateu.

Bom 1. April 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen

des Königlichen Kriegsminifteriums mit dem Bemerken zur
»«gemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zuwiderhandlung
«egen die Beschlagnahmeverordnung auf Grund der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
Hrm 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357) in Verbin¬
dung mit den Ergänzungs -Bekanntmachungen vom 9. Ok¬
tober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und 25. November
4915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)*) und jede Zuwiderhand-

*J Mit Gefängnis biS zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
fei« z« zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen
Gtrafgesetzeu höhere Strafe» verwirkt sind, bestraft:I. «er . . . . . . .

S. » er unbefugt einen beschlagnahmten« eaenstand beiseüeschafst.
dchhlldlgt«der zerstirt. verwendet, verkaust »der kaust oder

lung gegen die Vorschriften, betreffend Bestandserhebung
und Lagerbuchführung auf Grund der Bekanntmachung
über Vorratserhebungen vom 2 . Februar 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 54) in Verbindung mit den Bekanntmachungen

ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäft über ihp
abschließt;

3 wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungenzu¬
widerhandelt.

**) Wer vo rfätzlich  die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständigeAngaben macht, wird mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraft; auch können Vorräte, die verschwiegen find,
im Urteil für dem Staat verfallen erklärt werden. Ebenso wird
bestraft, wer vorsätzlich  die vorgeschriebenenLagerbücher ein¬
zurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig  die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht wird mit Geld¬
strafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer
fahrlässig  die vorgeschriebrnen Lagerbücher einjurichtrn oder
zu führen unterläßt.

vom 3. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vor»*
21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684)**) bestraft
wird , soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höher«
Strafen verwirkt sind.

8 i-
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

a) Die Bekanntmachung tritt mit Beginn des I. ApriE
1916 in Kraft.

d) Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung wer¬
den die Bekanntmachung , betreffend Bestandserhebung uni
Beschlagnahme von Kautschuk (Gummi ) , Guttapercha , Ba-
lata und Asbest sowie von Halb- und Fertigfabrikaten bei
Verwendung dieser Rohstoffe Nr . V. I 663/6. 15 . K-3iA
vom 24. Juli 1915 für die Klaffen 9— 23 einschließlich so-
wie die erste Nachtrags -Bekanntmachung hierzu Nr . A. t-
1612/8. 15. K .R A. vom 17. September 1915 aufgehoben;
für die übrigen Klaffen bleiben die bisherigen Vorschriften
bestehen.

8 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene SegenftänK «.
Von dieser Bekanntmachung werden sämtliche Vorräte

ider nachstehend «»fgeführten Klassen (einerlei, ob
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Lahnsteiner Tageblatt , ttreisvlatt für den Ureis §t.Goarshausen.
röte einer , mehrerer oder sämtlicher Klaffen vorhanden
sind) betroffen, mit Ausnahme der in § 8 genannten Min¬
destmengen.
Altgummi und Gummiabsälle (im ganzen oder zerkleinert).

Ausgenommen sind Gegenstände , die sich noch im Ge¬
brauch befinden, solange sie nicht zum Verkauf gestellt sind.
Klaffe 9a Autoreifen mit Nieten,

„ 9d Autoreifen und Gummiprotektore (stoffrei) ohne
Niete,

„ 9e Kraftfahrraddecken,
„ 9d Aeroplandecken,
„ 9e Autowulste,
„ 9f Auto -Gummiprotektore , breit (10 Zentimeter und

mehr) mit Nieten,
„ 9g Auto -Gummiprotektore , schmal (unter 10 Zenti¬

meter ) mit Nieten,
„ 9h vulkanisiertes Autoleinen,
„ 9i Ballonstoffe , Maskenstoffe , Aeroplanstoffe,
„ 10 Vollreifen mit Stahlband,
„ 11a Vollreifen , frei von Eisen und Hartgummi,
„ 11b Kutschwagenreifen,
„ 12a Fahrradlustschläuche , schwimmend (weich),
„ 12b Fahrradluftschläuche (hart ),
„ 13a Autoluftschläuche (weich),
„ 13b Autoluftschläuche (hart ) ,

. „ 14a Fahrradluftschläuche , nicht schwimmend.
„ 14b leichte Weichgummi-Abfälle ohne Einlage bi»

1,2 spez.,
„ 15a Fahrraddecken (weich),
„ 15b Fahrradwulste,
„ 16a Gummiabfälle , schwimmend (weich),

‘ „ 16b Gummiabfälle (krustig) ,
„ 16c Gummifädenabfälle (weich) ,

„ „ Gummifädenabfälle , begonnen (weich) ,
„ 17 Patent -Gummiabfälle , vulkanisiert,
„ 18a Gummischuhe,
„ 18b Turn - und Tennisschuhe mit Gummisohlen,
„ 18e Schläuche mit Stoffeinlagen (ohne Eisen),
„ 184 andere Weichgummi-Abfälle mit Stoffeinlagen

ohne Eisen oder Drahteinlage ),
„ 18e gummierte Regenmäntel -Stoffabfälle,
„ 18f Kratzenstoffe, Unterlagen und sonstige gummierte

Stoffe,
„ 19a andere Weichgummi-Abfälle ohne Einlage über

1,2 spez.,
„ 19b Kinderwagenreifen , Schuhabsätze, Matten ohne

Stoff,
„ 20a Weichgummi-Abfälle, unsortiert , ohne Stofs

(weich),
„ 20d Weichgummi -Abfälle, unsortiert , mit Stoff

(weich) .
Regenerate.

„ 21 Im Lösungsverfahren hergestellte Regenerate,
„ 22 im Säurealkaliverfahren hergestellte Regenerate,
„ 23 in anderer Weise präparierte Abfälle,

8 3.
Bon der Bekanntmachung betroffene Personen.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:
»lke natürlichen und juristischen Personen , Kommunen , öf¬

fentlich-rechtlichen Körperschaften und Verbände , welche
Gegenstände der in § 2 aufgeführten Art in Gewahrsam
haben, auch wenn sich solche Gegenstände unter Zollauf-
ficht befinden;

befinden sich die Gegenstände am Stichtage (§ 6) auf dem
Versand , so ist betroffene Person der Empfänger.

8 4.
Beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
O 2) werden hiermit beschlagnahmt. .

Trotz der Beschlagnahme dürfen sie an die durch schrift-
vchen Auftrag ausgewiesenen Beauftragten der Kautschuk-
Abrechnungsstelle, Berlin W . 8, Mauerstraße 25 , verkauft
«der gelierfert werden .*)

Die für^ die Gummiinduftrie durch Einzelverfügungen
des zuständigen Kriegsministeriums geregelte Verwendung
uwd Verarbeitung der Gummiabfälle und Regenerate bleibt
unberührt.

8 b.
Meldepflicht.

Die in § 2 bezeichneten Gegenstände sind Zon den im
H 3 bezeichneten Personen zu melden.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über Bor¬
ratsmengen noch die Beantwortung der Frage , wem die
Pemden Vorräte gehören, die sich im Gewahrsam des
Meldepslichtigen befinden.

Die Meldepflicht der Gummifabriken und Regenerier-
tetriebe ist durch Einzelverfügung geregelt worden.

8 6.
Meldebestimmung.

Dir erste  Meldung hat bis zum 10. Uprrl 1916 für den
Die Namen der Aufkäufer werden veröffentlicht werden.

SttiuitMutynia-
. Die Heberolle
»b« bie v«n »eu Unternehmern laud - und forstwirtschaftlicher
wxnwe fär dal Jahr 1915 zu zahlende» Umlagebeträge für die

Kaff . taudwtrtschaflliche Berufsgenoffenschaft liegt vom 30
MtS . ab 2 Wochen lang ans der hiesigen Etadtkaffe zur Ein-

; der Beteiligten offen.
Iberlahnstetn,  den 28. Mär , 1916.  Der Magistrat.

. _ ** betracht kommenden Wehrpflichtigen — vergleiche ve-
k» «r»» ach»ng de» Königlichen vezirkskommande » Oberlahnstein
»»M 22. März er. — werden auf die am
Sonnabend, de» 8. April 1S16, nachmittag» S Uhr,
U dd o«statz« ftrt » . Marktplatz , stattstndende Kontrollversammluug
ff« » »rch besonders hingewieseu.

desondere«erordnungen,» dm« ersammlnngen durch schrift¬lich« Befehl ergehen nicht.
Ri «der l ahnstet n, den 2*. März 191».

i ' V .- .. .. . _ De» SchWMneift« : KoW.

bei Beginn des 1. April 1916 vorhandenen Bestand zu er¬
folgen. Die Meldungen sind fernerhin für den 1. Juni
1916, dann fortlaufend für den Ersten jedes zweitfolgenden
Monats (1. August, 1. Oktober usw.) zu erstatten unter Ein-
Haltung der Einreichungsfrist bis zum 10. des betreffenden
Monats.

Die Meldungen haben unter Benutzung der amtlichen
Meldescheine für Altgummi und Gummiabfälle zu erfolgen,
für die Vordrucke bei den Postanstalten 1. und 2. Klaffe er¬
hältlich sind. Die Bestände sind nach den vorgedruckten
Klaffen getrennt (soweit genaue Mengen nicht ermittelt
werden können, schätzungsweise) anzugeben ; falls nur ein
Schätzungswert angegeben wird , ist dies besonders zu ver¬
merken.

Die monatliche Meldung der Gummifabriken und Rege-
nerierbetriebe wird hierdurch nicht berührt.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf die Mel¬
dung nicht enthalten.

Alle auf den Meldescheinen geforderten Angaben sind
vorschriftsmäßig zu machen; die Urschrift der ausgefüllten
Meldescheine ist an die Kautfchukmeldestelle der Kriegs -Roh-
stosf-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeri-
ums , Berlin W. 9, Potsdamer Straße 10/11 einzureichen:
eine Zweitschrift ist von dem Meldepflichtigen gesondert aus-
zubewahreu.

8 7-
Lagerbuchführung.

Ueber die Aon der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände ist ein Lagerbuch zu führen , aus dem jede Aenderung
in den Vorratsmengen der einzelnen im § 2 aufgeführten
Klaffen und die Verwendung dieser Mengen ersichtlich sein
muß . Das Lagerbuch ist für jeden Meldezeitpunkt abzu-
fchließen.

8 8.
Ausnahmen.

Ausgenommen von dieser Bekanntnrachung sind die Vor¬
räte der im § 2 bezeichneten Klaffen, die bei ein u . derselben
Perlon (§ 3) das Gewicht von 1 Kg. nicht überschreiten.

89.
Anfragen.

Anfragen betreffs dieser Bekanntmachung sind an die
Kautschukmeldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin W . 9,
Potsdamer Straße 10/11 zu richten.

Frankfurta.  M ., den 1. April 1916.
Der KommandierendeGeneral:

Freiherr von Gall,  General der Infanterie.
C o b l en z , den 1. April 1916.
Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrrnbreitstrin.

gez. v. L u ckw a l d , Generalleutnant u . Kommandant.

MlllllltMchllllg
(Nr . V. I 2354/1 . 16. K . R . A. II . Angabe),

betreffend Höchstpreise sör Altgummi Md GvmmiabWe.
Vom 1. April 1918.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851,
in Bayern auf Grund des Bayerischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5. November 1912, in Verbindung mit
der Allerhöchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914, des Ge¬
setzes betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 339) in der Faffung vom 17. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 516), der Bekanntmachungen über
Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 25, und vom 23 . September 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 603) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem
Bemerken , daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der
Anmerkung *) abgedruckten Bestimmungen bestraft werden,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen angedroht sind.

8 r.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:
_Altgummi und Gummiabfälle jeder Art.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird bestraft:

t . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. » er eine» anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordrrt,

durch den die Höchstpreise überschritten werden oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§ 2. 3
deS Gesetzes betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beisette-
schafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Beh9rde zum Verkauf
von Gegenstände» , für die tzöchstpretse festgesetzt sind, nicht
nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenstände«, für die Höchstpreise festgesetzt
sind, de» zuständtgeu Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Hüchflpreise, er-
kaffeneu Ausführuugsbestimmungen zuwiderhaudelt.
In den Fällen der Nummer 1 un d 2 kann neben der Strafe

angeordnet werden, daß die Verurteilung ans Kosten des Schul¬
digen öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Auslegung der Gewerbesteuerrolleu.
Die Gewerbesteuerrollen der Steuerklassen 3 und 4 für das

Steuerjahr 1916 liegen in der Zeit vom 10.—17. April 1916 auf
dem Steuerbüro in den Dienststunden vormütags von 9—12 Uhr
zur Einsichtnahme auf . Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß
nur den Steuerpflichtigen des Beranlägungsbezirks die Einsicht
gestattet ist.

Niederlahnstein,  den 29. März 1916.
_ Der Magistrat : Ro dy.

5» de« Bereiuslazarette« zu Camp und NastStte«
»erden in den dafür eingerichteten Werkstätten seitens der Ver¬
wundeten Ha «,fchutz » für den Lazarettbedarf angefertigt.

»er Bedarf an Leder für diese Schuhe konnte infolge des be¬
stehenden Mangels und der hohen Preise nur teilweise gedeckt
werden, weshalb beabsichtigt ist, das Leder abgetragener Schuhe
und Stiefel für diesen Zweck nutzbar zu machen.

Ich richte daher au alle Einwohner hiesiger Gemeinde die
Bitte *JU abgetragenen Schutze und Stiefel « , deren Leder
sich für de« gedachten Zweck noch eignet, hier im Nathause lBe-
ratnngszimmer ) bi» spätest »«» 14 . April ISIS abzuliefern.

Nieberlahnstetrr,  den 21. März ISIS.
^ .. . D« « fefccmeifter K • k 9.

5 2.
Höchstpreise.

Bei dem Verkauf von Altgummi und Gummiabfälleu,
der nur an die Beauftragten der Kautschuk-AbrechnungS»
stelle, Berlin W. 8, Mauerstraße 25, zuläffig ist, dürfen di«
folgenden Verkaufspreise nicht überschritten werden:

jür je 100 Kg.
der Klaffe 9a Autoreifen mit Nieten 85,00 -ff,
der Klaffe 9b Autoreifen und Gummiprotektore (stoftrm)

ohne Niete 100,00 M ;
der Klaffe 9c Kraftfahrraddecken 100,00 M ;
der Klaffe 9d Aeroplandecken 100,00 A\
der Klaffe 9e Autowulste 25,00
der Klaffe 9k Auto-Gummiprotektore , breit (10 Zentimrl «,

und mehr ) mit Nieten 85,00
der Klaffe 9g Auto-Gummiprotektore, schmal (unter 10 Zen¬

timeter ) mit Nieten 25,00
der Klaffe 9h Vulkanisiertes Autoleinen 25,00
der Klaffe 9i Ballonstoffe, Maskenstoffe, Aeroplanstoft»

200 .00 M\
der Klaffe 10 Vollreifen mit Stahlband 45,00 A\
der Klaffe 11a Vollreifen , frei von Eisen und Hartmrmuü

85.00
der Klaffe flb Kutschwagenreifen 85,00 «Ä;
der Klasse 12a Fahrradluftschläuche , schwimmend iweich,

350.00 Jt]
der Klaffe 12b Fahrradluftschläuche (hart ) 100,00 M ;
der Klaffe 13a Autoluftschläuche (weich) 350,00
der Klaffe 13b Autoluftschläuche (hart ) 100,00 Jl\
der Klasse 14a Fahrradluftschläuche , nicht schtvimM«»

225 .00
der Klaffe 14b Leichte Weichgummi-Abfälle ohne Einlage.

bis 1,2 spez. 150,00 A\
der Klaffe 15a Fahrraddecken (weich) 30,00
der Klasse 15b Fahrradwulste 8,00 A;
der Klaffe 16a Gummiabfälle , schwimmend (weich) S30M

Mark;
der Klaffe 16b Gummiabfälle , schwimmend (krustig) 100,09

Mark;
der Klasse 16c Gummifädenabfälle (weich) 700,00 A;
der Klaffe 16d Gummifädenabfälle , bespannen (weich)

350.00 A;
der Klaffe 17 Patentgummiabfälle , vulkanisiert 275,00 A\
der Klaffe 18a Gummischuhe 70,00
der Klaffe 18b Turn - und Tennisschuhe mit Gummisohlen

25 .00 Jt ;
der Klaffe 18c, Schläuche mit Stoffeinlagen (ohne Visen)

15.00 c4C j
der Klaffe 18d Andere Weichgummi-Abfälle mit Stofsein¬

lagen 10,00 JH\
der Klaffe 18e Gummierte Regenmäntel -Stoffabfälle 30,00

Mark;
der Klaffe 18k Kratzenstoffe, Unterlagen und sonstige gum¬

mierte Stoffe 10,00 A\
der Klaffe 19a Andere Weichgummi-Abfälle ohne Vtulage,

über 1,2 spez. 70,00
der Klaffe 19b Kinderwagenreifen , Schuhabsätze. Matten

ohne Stoff 20,00 J( \
der Klaffe 20a Weichgummi-Abfälle, unsortiert , ohne Stofs

(weich) 50,00 <M\
der Klasse 20b Weichgummi-Mfälle , unsortiert , mit Stoft

(weich) 10,00 <4t.
S 3.

Zahlungsbedingungen.
1• Die Höchstpreise gelten für die bahn - oder postfertig

verpackten Gegenstände ab Postamt , Bahnstation vde*
Schiffsladestelle . -

Die Verpackung kann vom Verkäufer ohne Entgelt zu¬
rückverlangt werden ; die Rücksendung geschieht jedoch «ttf
seine Rechnung.

2. Neben den Höchstpreisen dürfen angerechnet wachen:
») Die Kosten für Fracht oder Porto,
b) Bei Stundung des Kaufpreises : bis zu 2 v. H Ü«

Reichsbankdiskont als Jahreszinsen.
8 4.

Zurttcktzalte» »o» Borritte« .
Beim Zurückhalten von Borräten ist sofortige Gnt« ß-

nnung zu gewärtigen.
^ § 5.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit Beginn des 1. WM
1916 in Kraft.

Frankfurta.  M ., den 1. April 1918.
Strllnertrekende» « enerakkommmrd», 18. « rnWHWß. .

Der kommandierendeGeneral
Freiherr von Gall,  General der Infanterie.

C 0 b l en z , den 1. April 1916.
Kommandantur der Festung « oblenz-GhrenheMW« .

gez. v . Luckwald.  Generalleutnant u. Kommandant.

Die Gemeivdefttterliste
für das Steuerjahr 1916. enthaltend die SteuerpfiictztiG« « jt
einem Einkommen von nicht mehr alS SW Mark liegt »e« J» .
Mts . ab 14 Tage lang zur Einsicht dieser Steaerpsitsftt »»« »«f
dem Rathause offen.

Gegen die Veranlagung steht den Steuerpflichtig « ttanen
einer Ausschlußfttst von 4 Wochen nach Ablauf der Offentaee der
Einspruch an den Herrn Vorsitzenden der Etnkommenste« «»vrr-
anlaguugskommisflon zu.

Die Gewerbesteverrolle für Ist Steaerjahrl«l«
liegt vom 31. d. Mts . ab eine Woche lang zur Einsicht mb »er
Steuerpflichtigen des Beranlägungsbezirks ans dem RathcwHe»ff«,

Die Hebenlle
über die von de» Unternehmern land - und forstwirtschaftlich«, Ge¬
triebe für 1915 zu zahlenden Umlagebeiträge , sowie die von km
Mitgliedern der Haftpflichtversicherungsanstalt zn zahlend« W-
lageveiträge liegt vom 3l . d. MtS . ab zwei Wochen lang tn de»
Büro der Stadtkaste zur Einsicht offen. Daselbst «wrden « ch
Beitrittserklärungen der Hastpflichtverstcher«agSanstalt mtgMfn-
genomme« .

Et . Goarshausen,  den SS. März ISIS.
D» «GlMWlMW.
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